
Kann also ein Patient den angeblichen Fehler in der Behandlung nicht beweisen, wirft er taktisch zugleich 
auch einen Aufklärungsvorwurf in den Raum. In der Entwicklung der Rechtsprechung kam es im Laufe der 
Zeit so zu immer mehr Gerichtsentscheidungen, die sich mit der Aufklärung vor der ärztlichen Heilbehand-
lung beschäftigen. Dabei war immer wieder zu beobachten, dass Patienten so zusagen automatisch an 
den behaupteten Behand lungs fehler einen behaupteten Aufklärungsfehler angehängt  haben. Diesen 
Trend hat die höchstrichterliche Rechtsprechung aufgehalten.

Rechtssicherheit bei Rechtssicherheit bei 
BehandlungsfehlervorwürfenBehandlungsfehlervorwürfen
Beweislasterleichterung für ZahnarztpraxenBeweislasterleichterung für Zahnarztpraxen

Kaum eine Zahnarztpraxis ist mehr frei von Vorwürfen von Patienten. Wenn es auch nur einzelne 
Patienten sind, so kommen immer häufiger Behandlungsfehlervorwürfe vor. Fehler werden in der 
Regel entweder bei der Behandlung oder bei der Aufklärung behauptet. Dabei wird der fach-
kundige Rechtsanwalt des Patienten immer auch einen Mangel im Zusammenhang mit der Aufklärung 
rügen. Das liegt darin begründet, dass den Behandlungsfehler der Patient beweisen muss, während 
andersherum der Zahnarzt die Korrektheit seiner Aufklärung beweisen muss.

Dr. Susanna Zentai
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Diese Entwicklung hat das Landgericht Karlsruhe in seiner 
Entscheidung vom 26.07.2023 (Az. 6 O 140/17) zusammen-
gefasst und auf den Punkt gebracht:
„Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs dürfen 
an den dem Arzt obliegenden Beweis einer ordnungsgemä-
ßen Aufklärung allerdings keine unbilligen und übertriebe-
nen Anforderungen gestellt werden. Die Situation des Arz-
tes während der Behandlung des Patienten ist ebenso zu 
berücksichtigen wie die Gefahr, die sich aus dem Miss-
brauch seiner Beweislast durch den Patienten zu haftungs-
rechtlichen Zwecken ergeben kann. Ist einiger Beweis für 
ein gewissenhaftes Aufklärungsgespräch erbracht, soll dem 
Arzt im Zweifel geglaubt werden, dass die Aufklärung auch 
im Einzelfall in der gebotenen Weise geschehen ist (vgl. 
BGH, Urteil vom 30.09.2014 – VI ZR 443/13 …). Der Nachweis 
einer ordnungsgemäßen Aufklärung erfordert es nicht, dass 
sich der Arzt an das konkrete Aufklärungsgespräch (Ort, 
Umstände, genauer Inhalt) erinnert. Angesichts der Viel-
zahl von Informations- und Aufklärungsgesprächen, die Ärzte 
täglich führen, kann dies nicht erwartet werden. Da an den 
vom Arzt zu führenden Nachweis der ordnungsgemäßen 

Aufklärung keine unbilligen oder übertriebenen Anforderun-
gen zu stellen sind, darf das Gericht seine Überzeugungs-
bildung gemäß § 286 ZPO auf die Angaben des Arztes über 
eine erfolgte Risikoaufklärung stützen, wenn seine Darstel-
lung in sich schlüssig und „einiger“ Beweis für ein Aufklä-
rungsgespräch erbracht ist. Dies gilt auch dann, wenn der 
Arzt erklärt, ihm sei das strittige Aufklärungsgespräch nicht 
im Gedächtnis geblieben. Einen wesentlichen Anhaltspunkt 
für die Tatsache, dass ein Aufklärungsgespräch stattgefun-
den hat, gibt dabei das von dem Arzt und dem Patienten 
unterzeichnete Formular, mit dem der Patient sein Einver-
ständnis zu dem ärztlichen Eingriff gegeben hat. Dieses 
Formular ist – sowohl in positiver als auch in negativer Hin-
sicht – zugleich ein Indiz für den Inhalt des Aufklärungsge-
sprächs (vgl. BGH, Urteil vom 28.01.2014 – VI ZR 143/13…).“

Praxistipp
Bei beratungsresistenten Patienten empfiehlt
sich eine besonders gründ liche Doku mentation
des Aufklärungs gespräches.

Dr. Susanna Zentai · Justiziarin der DGET
Dr. Zentai – Heckenbücker
Rechtsanwälte Partnergesellschaft mbB
Hohenzollernring 37 · 50672 Köln
Tel.: +49 221 1681106
www.dental-und-medizinrecht.de

kontakt.

Infos zur Autorin

Praxisrelevante Strategien
bei Haftung und Aufklärung

Anzeige

ONLINE – Mittwoch, 26.03.2025 – mit Rechtsanwältin Dr. Susanna Zentai

Behandlungs- und Aufklärungsfehler können Schadenersatz- und Schmerzensgeldansprüche auslösen. Dies
kann mit einem geeigneten System verhindert und mit einer guten Strategie geschickt gemanagt werden.

Es werden u. a. folgende Themen durchleuchtet:

Gebühr:  DGET-Mitglied: 265 € zzgl. MwSt.
 Nichtmitglied: 310 € zzgl. MwSt.

Anmeldung und Informationen unter kontakt@medizintrifftrecht.de oder www.medizintrifftrecht.de

‒ Verschiedene Formen der Behandlungsfehler
‒ Klassische Fehler bei der Aufklärung vermeiden
‒ Beweisbarkeit der korrekten Aufklärung
‒ Rettungsanker bei unvollständiger Aufklärung
‒ Erleichterungen für die Dokumentation

‒ Rechtsanwalt des Patienten verlangt Patientenakte 
‒ Schadenregulierung durch den Haftpflichtversicherer
‒ Mögliche Haftungssituationen im Vorfeld vermeiden
‒ Krisenmanagement bei konkreten Vorwürfen
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